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 Freiwillige Modulation in der EU-Agrarpolitik

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Nach  einer  Meldung  in  Agrar-Europe  (41/2006)  hat  sich  der  Agrarausschuss
 des  Europäischen  Parlaments  dafür  ausgesprochen,  die  Möglichkeit  einer  frei-
 willigen  Modulation  zurückzunehmen.  Damit  wäre  es  nicht  mehr  möglich,
 Mittel  für  Direktzahlungen  in  die  so  genannte  Zweite  Säule  zur  Förderung  des
 ländlichen  Raumes  über  die  obligatorischen  5  Prozent  hinaus  freiwillig  umzu-
 schichten.  In  ihrem  Koalitionsvertrag  haben  CDU,  CSU  und  SPD  festgeschrie-
 ben:  „Die  Finanzierung  der  Zweiten  Säule  muss  ausreichend  abgesichert  und
 die gleichgewichtige Entwicklung beider Säulen gewährleistet bleiben.“

 1.  Welche  Position  vertritt  die  Bundesregierung  zu  der  in  der  Vorbemerkung
 erwähnten Auffassung des Agrarausschusses?

 Der  Vorschlag  der  Europäischen  Kommission  zur  fakultativen  Modulation,  zu
 dem  der  Agrarausschuss  des  Europäischen  Parlaments  dem  Plenum  im  Rahmen
 seiner  Stellungnahme  eine  Ablehnung  empfiehlt,  räumt  den  Mitgliedstaaten  die
 Möglichkeit  ein,  –  zusätzlich  zur  obligatorischen  Modulation  –  bis  zu  20  Pro-
 zent  der  Mittel  für  Direktzahlungen  aus  der  1.  Säule  zugunsten  von  Maßnah-
 men  in  der  2.  Säule  zu  übertragen.  Er  dient  der  rechtstechnischen  Umsetzung
 eines  einstimmigen  politischen  Beschlusses  der  Europäischen  Staats-  und
 Regierungschefs  vom  15./16.  Dezember  2005  im  Rahmen  ihrer  Einigung  über
 die  finanzielle  Vorausschau  2007  bis  2013.  Die  Bundesregierung  unterstützt
 daher grundsätzlich den Kommissionsvorschlag zur fakultativen Modulation.
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Ernährung,  Landwirtschaft  und
 Verbraucherschutz vom 9.  November  2006  übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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2.  Wird  sich  die  Bundesregierung  auf  europäischer  Ebene  für  eine  freiwillige
 Modulation  einsetzen,  und  wenn  ja,  wie  sieht  sie  die  Erfolgsaussichten
 dafür?

 Die  Bundesregierung  wird  sich  auf  europäischer  Ebene  weiterhin  dafür  einset-
 zen,  dass  entsprechend  dem  Beschluss  der  Europäischen  Staats-  und  Regie-
 rungschefs  die  rechtstechnischen  Voraussetzungen  dafür  geschaffen  werden,
 dass  die  Mitgliedstaaten  von  der  Möglichkeit  einer  fakultativen  Modulation
 Gebrauch machen können.

 3.  Wenn  nein,  mit  welcher  Begründung,  und  wie  bringt  sie  diese  Haltung  mit
 der Aussage im Koalitionsvertrag in Einklang?

 Entfällt.

 4.  Welche  Effekte  würde  die  Bundesregierung  aus  einer  fakultativen  Modu-
 lation z.  B. von 20 Prozent erwarten?

 Bei  einem  Kürzungssatz  von  20  Prozent  würden  in  Deutschland  2007  im
 Rahmen  der  fakultativen  Modulation  unter  Berücksichtigung  der  im  Kompro-
 missvorschlag  vorgesehenen  Freibetragsregelung  für  alle  Direktzahlungen  bis
 5  000  Euro  bei  einer  nationalen  Obergrenze  von  rund  5,7  Mrd.  Euro  circa  875
 Mio.  Euro  zusätzlich  für  die  2.  Säule  zur  Verfügung  stehen.  Diese  Mittel  könn-
 ten  gezielt  eingesetzt  werden,  um  die  Reform  der  Gemeinsamen  Agrarpolitik
 weiter  zu  flankieren  und  die  Entwicklung  der  ländlichen  Räume  voranzutrei-
 ben.  Eine  fakultative  Modulation  in  dieser  Höhe  hätte  aber  für  die  betroffenen
 Betriebe  erhebliche  Einkommenseinbußen  zur  Folge,  die  nur  zu  einem  gerin-
 gen  Teil  durch  die  zusätzlichen  Mittel  in  der  2.  Säule  kompensiert  werden
 könnten.  Zu  bedenken  ist  weiterhin,  dass  die  Kürzung  der  Direktzahlungen  um
 20  Prozent  zusätzlich  zu  der  bestehenden  obligatorischen  Modulation  von
 5  Prozent  erfolgen  würde.  Darüber  hinaus  könnten  weitere  Kürzungen  der
 Direktzahlungen  zur  Einhaltung  der  Haushaltsdisziplin  notwendig  werden,  falls
 die  festgelegte  Haushaltsobergrenze  z.  B.  nach  dem  Beitritt  Rumäniens  und
 Bulgariens überschritten werden sollte.

 5.  Welche  Bedeutung  hat  nach  Einschätzung  der  Bundesregierung  die  Zweite
 Säule  der  europäischen  Agrarförderpolitik  für  die  Entwicklung  ländlicher
 Räume?

 Die  2.  Säule  der  Gemeinsamen  Agrarpolitik  ist  ein  wichtiges  Instrument  zur
 Entwicklung  ländlicher  Räume.  Die  Politik  für  ländliche  Räume  soll  die  Refor-
 men  der  1.  Säule  der  Gemeinsamen  Agrarpolitik  flankieren  und  gleichzeitig
 einen  Beitrag  zur  Umsetzung  der  überarbeiteten  Lissabon-Strategie  für  Wachs-
 tum  und  Beschäftigung  und  der  Nachhaltigkeitsziele  von  Göteborg  leisten.  Die
 Politik für ländliche Räume verfolgt drei übergeordnete Ziele:

 ●  Steigerung  der  Wettbewerbsfähigkeit  der  Land-  und  Forstwirtschaft  durch
 Förderung der Umstrukturierung, der Entwicklung und der Innovation,

 ●  Verbesserung der Umwelt und der Landschaft,

 ●  Verbesserung  der  Lebensqualität  im  ländlichen  Raum  und  Förderung  der
 Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft.

 Dabei  ist  die  Kohärenz  mit  anderen  Politiken  wie  z.  B.  der  EU-Regionalpolitik
 und  der  EU-Strukturpolitik  (Strukturfonds),  die  ebenfalls  einen  wichtigen  Bei-
 trag zur ländlichen Entwicklung leisten, sicherzustellen.
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6.  Welche  Effekte  der  Förderung  über  die  Zweite  Säule  sieht  die  Bundesregie-
 rung in den einzelnen Bundesländern, und wie bewertet sie diese Effekte?

 In  Abhängigkeit  von  der  strukturellen  Ausgangssituation  sowie  den  Stärken
 und  Schwächen  wird  den  drei  Aufgaben  der  2.  Säule  (vgl.  Antwort  zu  Frage  5)
 eine  unterschiedliche  Bedeutung  durch  die  Länder  beigemessen.  Dementspre-
 chend  setzen  die  Länder  unterschiedliche  Schwerpunkte  in  der  Förderung.  Das
 gilt  für  die  laufende  und  auch  die  neue  Förderperiode  ab  2007.  So  liegt  in  der
 laufenden  Förderperiode  zum  Beispiel  in  den  alten  Ländern  ein  vergleichsweise
 stärkeres  Gewicht  auf  den  Maßnahmen  der  Agrarstrukturverbesserung  sowie
 auf  den  Umwelt-  und  Ausgleichsmaßnahmen.  In  den  neuen  Ländern  haben  da-
 gegen  die  überbetrieblichen  mehr  regional  ausgerichteten  Maßnahmen  eine
 größere Bedeutung.

 Die  Bundesregierung  begrüßt  die  unterschiedliche  Schwerpunktsetzung  und
 die  damit  verbundenen  spezifischen  Fördereffekte.  Sie  verweist  bezüglich  der
 Wirkung  der  Förderung  auf  die  für  jedes  Länderprogramm  vorliegende  Halb-
 zeitbewertung,  die  nach  Abschluss  der  Förderperiode  durch  eine  Ex-post-Be-
 wertung ergänzt wird.

 Die  Inhalte  und  die  Ausrichtung  der  Förderung  für  die  neue  Periode  können
 dem  Nationalen  Strategieplan  der  Bundesrepublik  Deutschland  für  die  Ent-
 wicklung  ländlicher  Räume  2007  bis  2013  entnommen  werden.  Die  Förder-
 maßnahmen  werden  auch  in  der  neuen  Förderperiode  einer  eingehenden  Be-
 wertung unterzogen.

 7.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Erfahrungen  in  den  europäischen
 Mitgliedstaaten  mit  der  finanziellen  Ausstattung  der  Zweiten  Säule  im  Ver-
 gleich zu den Direktzahlungen sowie mit der fakultativen Modulation?

 Alle  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  sind  sich  darüber  einig,  dass  sich
 die  Instrumente  der  1.  und  2.  Säule  der  Gemeinsamen  Agrarpolitik  sinnvoll  er-
 gänzen.

 Die  Finanzausstattung  der  2.  Säule  der  Gemeinsamen  Agrarpolitik  in  der  noch
 laufenden  Förderperiode  2000  bis  2006  wird  als  insgesamt  angemessen  angese-
 hen.  Während  einige  Mitgliedstaaten  ihren  so  genannten  Berlinplafonds  nicht
 ausschöpfen  konnten,  gab  es  anderen  Mitgliedstaaten,  darunter  auch  Deutsch-
 land,  einen  Mehrbedarf.  Durch  Umverteilung  der  EU-Haushaltsmittel  konnte
 dieser Mehrbedarf weitgehend bedient werden.

 In  der  laufenden  Förderperiode  haben  von  der  bis  2004  bestehenden  Möglich-
 keit  einer  fakultativen  Modulation  neben  Deutschland  nur  das  Vereinigte  König-
 reich  und  Frankreich  Gebrauch  gemacht,  wobei  Frankreich  sehr  bald  auf  eine
 weitere  Anwendung  dieses  Instruments  verzichtet  hat.  Derzeit  nutzt  lediglich
 das  Vereinigte  Königreich  im  Rahmen  einer  Übergangsregelung  das  Instrument
 der  „alten“  fakultativen  Modulation,  deren  Fortsetzung  von  der  Kommission
 über  2004  hinaus  genehmigt  wurde.  Hintergrund  ist,  dass  das  Vereinigte  König-
 reich über relativ geringe originäre Mittel in der 2. Säule verfügt.

 8.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Schwerpunktsetzungen  bei  der  Ver-
 wendung der Mittel der Zweiten Säule in den einzelnen Bundesländern?

 Siehe Antwort zu Frage 6.
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9.  Welche  mittel-  und  langfristige  Perspektive  sieht  die  Bundesregierung  für
 die  EU-Agrarförderung  über  die  Zweite  Säule  konkret,  und  wie  will  die
 Bundesregierung darauf Einfluss nehmen?

 Die  2.  Säule  versucht,  Antworten  auf  künftige  Herausforderungen  an  die  Land-
 und  Forstwirtschaft  sowie  die  ländlichen  Räume  zu  bieten.  Die  Reform  der  Ge-
 meinsamen  Agrarpolitik  von  2003  wird  erst  im  Laufe  der  nächsten  Jahre  voll
 umgesetzt.  Die  Stärkung  der  2.  Säule  bleibt  ein  wichtiges  Thema.  Mit  der  Neu-
 ordnung  der  2.  Säule  2005  erhält  die  Agrarpolitik  darüber  hinaus  eine  neue
 raumordnungspolitische  Dimension,  indem  sie  die  Regionalpolitik  flankiert.
 Die  Bundesregierung  wird  deshalb  das  Thema  nachhaltige  Entwicklung  länd-
 licher  Räume  stärker  in  den  Fokus  der  öffentlichen  Diskussion  stellen  und
 Konzepte  sowie  Instrumente  für  eine  zukunftsfähige  Entwicklung  ländlicher
 Räume weiterentwickeln.

 10.  Welche  agrarpolitischen  Schwerpunktthemen  setzt  die  Bundeskanzlerin,
 Dr.  Angela Merkel, für ihre kommende Amtszeit als EU-Ratspräsidentin?

 Die  Bundesregierung  beabsichtigt,  die  Schwerpunkte  ihrer  Präsidentschaft
 Ende  November  im  Bundeskabinett  zu  beschließen.  Vor  diesem  Termin  ist  eine
 Beantwortung der Frage nicht möglich.
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